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Um die Bankeinleger zu beruhigen, sind 
in den letzten Wochen in vielen Ländern die 
Limiten der Einlagensicherungen erhöht 
worden. So will die Europäische Union (EU) 
neu mindestens 50 000 Euro garantieren.  
Die Schweiz übertrifft diese Grenze mit der  
vom Bundesrat vorgeschlagenen Limite von 
100 000 Franken. Bereits liegt aber ein Vor-
schlag der EU-Kommission vor, die Mindest-
versicherung in der EU auf 100 000 Euro zu 
erhöhen. Die amerikanische Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC) hat ihre 
Obergrenze vorübergehend von 100 000 auf 
250 000 US-Dollar angehoben. Andere Län-
der haben vorübergehend sogar unlimitierte 
staatliche Garantien ausgesprochen. 

Trotz der internationalen Hektik und der 
daraus entstehenden kurzfristigen Wettbe-
werbsverzerrungen sollte sich die Schweiz 
nicht auf das «Wettrüsten» einlassen, son-
dern bei einer weiteren Anpassung des Einla-
gensicherungssystems die ökonomischen 
Vor- und Nachteile von solchen Systemen 
genau abwägen. Ziel sollte die Schaffung  
eines ausgewogenen, langfristig tragbaren, 
glaubwürdigen und krisensicheren Systems 
sein. 

Grundlegende Ziele

Einlagensicherungssysteme verfolgen drei 
Ziele:
− Schutz der Kleineinleger: Kleinanlegern 

soll nicht zugemutet werden, die Sicher-
heit ihrer Bank überprüfen und überwa-
chen zu müssen, da sich dies bei kleinen 
Beträgen nicht lohnt und Kleinanleger 
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möglicherweise auch nicht dazu in der 
Lage sind.

− Schutz der Bank vor einem Ansturm auf die 
Schalter (Bank Run): Ein Bank Run ent-
steht durch asymmetrische Information. 
Die Kleineinleger sind über den tatsächli-
chen Zustand der Bank nur unvollständig 
informiert und reagieren deswegen auf 
negative Nachrichten und Gerüchte, um 
ihre Ersparnisse zu schützen. Auch eine 
gesunde Bank ist nicht in der Lage, einen 
ausgewachsenen Bank Run zu überstehen, 
da eine klassische Bank Liquidität produ-
ziert, indem sie sich mit Einlagen finan-
ziert, welche durch die Kunden bei Bedarf 
rasch abgezogen werden können. Mit dem 
Geld der Kunden vergibt die Bank Kredi-
te, welche in der Regel illiquid sind. Das 
Modell funktioniert im Normalfall, weil 
nicht alle Kunden gleichzeitig einen Be-
darf an Liquidität haben.

− Systemschutz: Wenn eine Bank durch  
einen Bank Run zahlungsunfähig wird, 
können aufgrund der Vernetzung der 
Banken untereinander andere Banken 
ebenfalls in Schwierigkeiten kommen. Zu-
sätzlich besteht die Gefahr, dass die Zah-
lungsunfähigkeit einer Bank eine Vertrau-
enskrise auslöst, welche sich in Runs auf 
andere Banken manifestiert, deren Sol-
venz nicht über alle Zweifel erhaben ist. 
Der Zusammenbruch von Lehman Bro-
thers hat genau diese Wirkung entfaltet. 
Einlagensicherung ist somit ein öffent-
liches Gut, welches durch den Staat ge-
währleistet werden muss.

Nachteile der obligatorischen  
Einlagensicherung …

Einlagensicherungen verursachen aber 
auch ökonomische Kosten. Besonders akut 
ist das Moral-Hazard-Problem. So besteht ein 
Anreiz sowohl für Einleger wie für Banken, 
höhere Risiken einzugehen, da die Einlagen 
versichert sind. Einleger können gefahrlos 
dem höchsten Zins «nachjagen», ohne sich 
um das Risiko der Bank kümmern zu müs-
sen. Banken können sich leichter und kos-
tengünstiger refinanzieren, ohne dem Markt 
ihre Solvenz glaubwürdig signalisieren zu 
müssen. Sie können somit mehr Fremdkapi-
tal halten und eine risikoreichere Geschäfts-
strategie verfolgen.

Ein weiterer Nachteil sind die direkten 
Kosten der Einlagensicherung. Je sicherer und 
grosszügiger das System ausgestaltet ist, des-
to teurer wird es. Die Kosten fallen in der 
Form von Versicherungsprämien oder Op-
portunitätskosten für reserviertes Siche-
rungskapital an. Überdimensionierte Siche-
rungssysteme können deshalb eine Last für 

das Bankensystem darstellen und in Nicht-
Krisenzeiten zu einem Wettbewerbsnachteil 
werden.

Um Fehlanreize und Versicherungskosten 
zu begrenzen, werden Einlagensicherungs-
systeme mit einer Obergrenze ausgestattet. Je 
höher diese Versicherungsgrenze angesetzt 
wird, desto weiter entfernt man sich von der 
ursprünglichen Idee der Sicherung der klei-
nen Einlagen und desto grösser ist die Gefahr 
von Fehlanreizen. Die Botschaft des Bundes-
rates sieht bereits eine deutliche Erhöhung 
der Versicherungsgrenze auf 100 000 Franken 
vor. Einer allfälligen weiteren Erhöhung wäre 
deshalb kritisch zu begegnen, auch wenn aus 
einer statischen Betrachtung heraus die zu-
sätzlichen Kosten gering erschienen.

… und der freiwilligen Einlagen-
sicherung

Eine Möglichkeit zur Senkung der Sys-
temkosten ist eine freiwillige Einlagensiche-
rung. In diesen Modellen kann die Bank oder 
der Kunde über die Versicherungsdeckung 
entscheiden. Freiwillige Systeme leiden  
aber an der Trittbrettfahrer-Problematik. Weil 
durch die Einlagensicherung ein öffentliches 
Gut erzeugt wird, von welchem auch die 
Nichtversicherten – in Form einer höheren 
Sicherheit der individuellen Bank und des 
ganzen Systems – profitieren, subventionie-
ren die versicherten die nichtversicherten 
Banken und Kunden. Freiwillige Systeme 
bergen zudem die Gefahr, dass die Versiche-
rungsdurchdringung des Marktes ungenügend 
ist und sie somit einen Bank Run oder eine 
Vertrauenskrise nicht verhindern können. 
Mindestens eine Grundsicherung muss des-
halb für alle Banken und alle Kunden obliga-
torisch sein.

Die internationale Bankenkrise von 2008 
wurde nur zu einem geringeren Teil durch 
die Kleineinleger ausgelöst, sondern vielmehr 
durch die Weigerung der Banken, sich gegen-
seitig Geld zu leihen. Man könnte in diesem 
Zusammenhang von einem Bank Run by 
Banks sprechen. Daraus könnte ein Argu-
ment abgeleitet werden, dass auch die Einla-
gen von Banken bei anderen Banken durch 
die Einlagensicherung geschützt sein sollten. 
Aufgrund der hohen Beträge im Interban-
kengeschäft wäre ein Bank Run by Banks nur 
mit einer umfassenden Sicherung zu verhin-
dern, welche auch sehr hohe Einlagen ein-
schliessen müsste. Faktisch würde eine ent-
sprechende Sicherung auf eine Versicherung 
aller Verbindlichkeiten der Bank hinauslau-
fen, was die Sicherungssysteme überfordern 
und schwerwiegende Fehlanreize bei den 
Banken nach sich ziehen würde. Zudem ha-
ben die Banken die Möglichkeit, am Inter-
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Warum Reformbedarf besteht

Das gegenwärtige Einlagensicherungs-
system der Schweiz weist einige Schwächen 
auf, welche eine grundlegende Systemreform 
beheben sollte.

Erstens: Das rein «nachschüssige» System, 
welches erst im Sicherungsfall von den Ban-
ken das Geld einfordert, ist bei einer system-
weiten Bankenkrise problematisch. Eine Sys-
temkrise kann verschärft werden, wenn Ban-
ken genau dann Geldleistungen erbringen 
müssen, wenn die Liquiditätslage möglicher-
weise ohnehin angespannt ist. Zudem ist die 
sofortige Verfügbarkeit der gesicherten Einla-
gen nicht gewährleistet. Die Reform des Sys-
tems muss deshalb dafür sorgen, dass zumin-
dest ein Teil der Versicherungssumme bereits 
in einem Fonds vorhanden und sofort verfüg-
bar ist.

Zweitens: Die finanziellen Verpflichtungen 
der Banken bemessen sich im aktuellen Sys-
tem nach der Höhe der versicherten Einlagen. 
Das Risiko der Bank hat keinen Einfluss auf 
ihre finanzielle Verpflichtung. Die risikoär-
meren subventionieren somit die risikorei-
cheren Banken. Weil Subventionen Marktver-
zerrungen und Fehlanreize nach sich ziehen, 
sollte die Reform sicherstellen, dass der risi-
kogerechten Lastenverteilung mehr Gewicht 
beigemessen wird.

Drittens: Die Obergrenze von 6 Mrd. Fran-
ken bedeutet, dass Grossbanken und ihre 
Kunden faktisch nicht versichert sind, da  
deren Einlagen die Systemobergrenze um ein 
Vielfaches übersteigen. Ein Bank Run kann 
somit nur durch eine (implizite) Staatsgaran-
tie verhindert werden, wie das Beispiel UBS 
veranschaulicht hat. Implizite und kostenlose 
Garantien verzerren aber den Markt und soll-
ten deshalb nach Möglichkeit durch explizite 
und entschädigte Garantien ersetzt werden.
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banken- und Kapitalmarkt auf längerfristige 
Finanzierungen zurückzugreifen, mit denen 
das Risiko eines Bank Run by Banks wirksam 
reduziert werden kann. Ein Einschluss von 
Bankenforderungen in das Sicherungssystem 
erscheint deshalb nicht angezeigt.

Ein neues System mit drei Säulen

Nachfolgend werden die Grundzüge eines 
neuen Sicherungssystems beschrieben, wel-
ches auf drei Säulen basiert, um die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Ansätze zu di-
versifizieren sowie eine ausgewogene und 
glaubwürdige Einlagensicherung zu wettbe-
werbsfähigen Kosten zu ermöglichen. Das 
vorgeschlagene System kombiniert die bishe-
rige Nachschusslösung mit einer Fonds-
lösung und einer Staatsgarantie für Gross-
risiken. 

Säule 1: Der Sicherungsfonds

Die erste Säule besteht aus einem Fonds, 
welchen die Banken durch Prämienzahlun-
gen auf ihren versicherten Einlagen äufnen. 
Tritt ein Versicherungsfall ein, werden die 
Verluste zuerst aus diesem Fonds ersetzt. Der 
Versicherungsfall wird von der Eidgenössi-
schen Finanzmarktaufsicht (Finma) festge-
stellt. Der Fonds kann von der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) verwaltet und mit 
einer Liquiditätsgarantie ausgestattet wer-
den, so dass im Bedarfsfall die Gelder des 
Fonds sofort verfügbar sind.

Entscheidend ist, dass die Prämien risiko-
abgestuft berechnet werden, damit eine risi-
koarme Bank nicht gleich viel zahlt wie eine 
risikoreiche. Dazu muss ein System entwi-
ckelt werden, welches die Banken in verschie-

dene Risikostufen einteilt und die Prämien 
nach Risikostufe differenziert. Solche Syste-
me sind bei der FDIC1 und dem Bundesver-
band Deutscher Banken2 im Einsatz. In der 
Gestaltung eines solchen Systems gilt es, die 
Komplexität einer möglichst perfekten Risi-
komodellierung gegen Einfachheit in der 
Anwendung und Transparenz abzuwägen.

Bei der Ausstattung des Fonds wird eine 
Zielhöhe angestrebt. Die Zielhöhe der FDIC 
beträgt aktuell 1,25% der versicherten Einla-
gen.3 Aufgrund der tieferen historischen Aus-
fallrate und der weiteren Säulen im System 
könnte in der Schweiz eine tiefere Zielhöhe 
anvisiert werden. Eine Zielhöhe von bei-
spielsweise 0,5% der versicherten Einlagen 
entspricht zum heutigen Zeitpunkt ungefähr 
einer Fondsgrösse von 1,8 Mrd. Franken.4 Es 
ist klar, dass der Aufbau eines Fonds in dieser 
Grössenordnung Zeit braucht, da sonst die 
Prämienbelastung der Banken zu hoch wird. 
Die Prämien könnten zweistufig ausgestaltet 
werden. Solange sich der Fonds unter der 
Zielhöhe befindet, wird zusätzlich zur regu-
lären Versicherungsprämie eine Aufbauprä-
mie verrechnet. Diese könnte beispielsweise 
so angesetzt werden, dass der Fonds unter 
Berücksichtigung des prognostizierten Einla-
genwachstums in ein bis zwei Jahrzehnten 
von null auf die Zielhöhe aufgebaut wird, 
wenn zwischenzeitlich keine Sicherungsfälle 
eintreten. Sobald die Zielhöhe erreicht ist, 
wird nur noch die reguläre Versicherungs-
prämie fällig. Wenn keine Sicherungsfälle 
eintreten, kann der Fonds somit weiter wach-
sen. Forderungen an die Konkursmasse von 
Banken, für welche Versicherungsleistungen 
aus dem Fonds geleistet wurden, fallen wie-
der an den Fonds. Banken, welche neu ins 
System eintreten, müssen sich auf geeignete 
Weise an den Aufbaukosten beteiligen, bei-
spielsweise indem sie einige Jahre lang die 
Aufbauprämie bezahlen, auch wenn der 
Fonds seine Zielhöhe bereits erreicht hat.

An der konkursrechtlichen Privilegierung 
der gesicherten Einlagen wird in diesem Sys-
tem festgehalten. Diese Privilegierung trägt 
dazu bei, dass die Versicherungsprämien sehr 
tief ausfallen können, weil in den meisten 
Fällen ein grosser Teil des unmittelbaren 
Schadens aus der Konkursmasse wieder ein-
gebracht werden kann. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Prämien auch in der Aufbau-
phase im Durchschnitt deutlich unter einem 
Promille der versicherten Einlagen betragen 
werden.5 Trotzdem muss man sich bewusst 
sein, dass eine Fondslösung gegenüber der 
heutigen reinen Nachschusslösung dem Ban-
kensystem – insbesondere in der Aufbaupha-
se des Fonds – Kosten auferlegt, welche von 
den Banken und Bankkunden getragen wer-
den müssen. 

Die internationale Bankenkrise von 2008 wurde 
hauptsächlich ausgelöst durch die Weigerung 
der Banken, sich gegenseitig Geld zu leihen. 
Man könnte in diesem Zusammenhang von  
einem Bank Run by Banks sprechen.

 Bild: Keystone

1 Internet: www.fdic.gov/deposit/insurance/assessments/
institutions.html.

2 Statut des Einlagensicherungsfonds, Bundesverband 
Deutscher Banken, März 2007.

3 Internet: www.fdic.gov/news/board/07doc4nov5.pdf.
4 Gemäss Botschaft des Bundesrates betrugen die  

versicherten Einlagen per Ende September 2008 rund 
353 Mrd. Franken, wenn eine Versicherungsgrenze  
von 100 000 Franken pro Kunde angesetzt wird.

5 Zum Vergleich: Die Prämien der FDIC betragen je  
nach Risikoeinstufung der Bank aktuell zwischen  
0,05% und 0,43% der versicherten Einlagen. Die  
Prämien des freiwilligen Einlagensicherungsfonds der 
Deutschen Banken betragen für Banken mit tiefem  
Risiko 0,03% der Einlagen, für Banken mit höherem  
Risiko maximal das Zweieinhalbfache davon.
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Kleinere Bankeninsolvenzen können 
durch einen solchen Fonds nach der Aufbau-
phase problemlos aufgefangen werden. Da 
das Geld bereits vorhanden ist, kann der  
Zugriff auf die versicherten Einlagen im Ver-
sicherungsfall ununterbrochen gewährleistet 
werden. Tritt ein Versicherungsfall ein, bei 
dem das Fondsvermögen nicht ausreicht, 
kommt die zweite Säule des Systems zum 
Einsatz. 

Säule 2: Nachschusspflicht der Banken

Falls das Fondsvermögen als erste Säule 
der Einlagensicherung nicht ausreicht, um 
einen Schadenfall zu decken, kommt die 
Nachschusspflicht der Banken zum Tragen. 
Im Unterschied zur heutigen Lösung sollte 
aber auch diese Nachschusspflicht risikoge-
recht ausgestaltet werden. Sie könnte bei-
spielsweise im gleichen Verhältnis wie die re-
gulären Versicherungsprämien der ersten 
Säule festgelegt werden. 

Die Fondslösung der ersten Säule ersetzt 
somit die heute bestehende Nachschuss-
pflicht der Banken nicht, verringert sie aber 
über die Zeit, je mehr Fondsvermögen aufge-
baut wird. Die Systemobergrenze der Nach-
schusspflicht könnte beispielsweise beim 
Doppelten der Zielhöhe des Fonds der ersten 
Säule angesetzt werden. Zum heutigen Zeit-
punkt wären das ungefähr 3,6 Mrd. Franken. 
Erreicht der Fonds der ersten Säule seine 
Zielhöhe, reduziert sich die Nachschuss-
pflicht der Banken um die Hälfte. Erreicht 
der Fonds die doppelte Zielhöhe, besteht kei-
ne Nachschusspflicht mehr.

Die negativen Systemeffekte, welche sich 
durch einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf 
durch einen Sicherungsfall während einer 
Bankenkrise ergeben, werden durch den Auf-
bau des Fonds der ersten Säule deutlich ge-
mildert. Weil bereits ein liquider Fonds zur 
Verfügung steht, um die Liquiditätsbedürf-
nisse abzudecken, ist die sofortige Verfügbar-
keit der Nachschusszahlungen der Banken 
zudem nicht mehr gleichermassen kritisch 
wie im bisherigen System, was die negativen 
Wirkungen der Nachschusspflicht in der Sys-
temkrise zusätzlich reduziert.

Säule 3: Staatsgarantie

Muss eine Bank geschlossen werden, de-
ren Marktanteil an versicherten Einlagen 
über der Systemgrenze der zweiten Säule 
liegt, erreicht die Versicherungssumme eine 
Grössenordnung, welche nicht mehr durch 
das Bankensystem aufgefangen werden kann. 
Soll die Einlagensicherung auch für solche 
Banken existieren und glaubwürdig sein, gibt 
es keine andere Lösung, als dass in diesem 
Fall der Staat die Einlagen garantiert, welche 
durch die ersten beiden Säulen nicht gedeckt 

sind. Insbesondere im Fall der beiden Gross-
banken gibt es keine Alternative zur subsidi-
ären staatlichen Garantie. Die staatliche Ver-
sicherungsdeckung beginnt dort, wo der 
Deckungsumfang der zweiten Säule aufhört. 
Für die Versicherung dieser Grossrisiken ge-
bührt dem Staat eine Entschädigung in Form 
eines entsprechenden Anteils an den regulä-
ren Versicherungsprämien derjenigen Ban-
ken, deren Einlagen durch den Staat ver-
sichert werden müssen. Dieser Anteil wird 
deshalb nicht dem Fonds gutgeschrieben, 
sondern geht direkt an den Bund als Ver-
sicherungsgeber. 

Wie das Stabilisierungspaket des Bundes 
für die UBS zeigt, verfügen die Grossbanken 
bereits jetzt faktisch über eine Staatsgarantie, 
welche allerdings nicht entschädigt wird, da 
sie nur implizit gilt. Indem die grossen Ban-
ken auf ihren versicherten Einlagen Versiche-
rungsprämien zahlen müssen, wird diese im-
plizite Staatsgarantie zumindest teilweise 
explizit gemacht und entschädigt, was aus 
ökonomischer Sicht der gegenwärtigen Situ-
ation vorzuziehen ist. Kantonalbanken mit 
Staatsgarantie könnten vom System ausge-
nommen werden, da sie bereits über die Ga-
rantie eines Kantons verfügen. Um Wettbe-
werbsverzerrungen zu vermeiden, sollten sie 
dem Kanton aber eine vergleichbare Ver-
sicherungsprämie entrichten müssen.

Ein ausgewogenes System

Ein System zur Sicherung der Bankeinla-
gen ist immer ein Kompromiss zwischen ho-
her Sicherheit und geringen Kosten. Die vor-
geschlagene Lösung für die Einlagensicherung 
beruht deshalb auf drei subsidiär wirkenden 
Säulen, welche die Vor- und Nachteile der 
einzelnen Systeme ausgleichen. Die skizzierte 
Lösung hat gegenüber der heutigen Lösung 
den Vorteil, dass sie auf einer risikogerechten 
Verteilung der Lasten beruht und im Siche-
rungsfall die notwendige Liquidität im Fonds 
bereits zur Verfügung steht. Sie schliesst zu-
dem grosse Banken in das Sicherungssystem 
ein, indem Grossrisiken explizit durch den 
Staat versichert werden. Die vorgeschlagenen 
Änderungen vermindern Fehlanreize und  
erhöhen die Glaubwürdigkeit und Krisen-
sicherheit des System, ohne dem Banken-
system im internationalen Vergleich über-
höhte Kosten aufzubürden. 
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